
3. Die Rechte der Bürger sind 
strikt zu wahren. Die Rechtssi
cherheit ist ein wichtiger Faktor, 
der das Vertrauen der Bürger zu 
ihrem sozialistischen Staat fe
stigt. Die Rechtsstaatlichkeit 
zeigt sich auch darin, daß in der 
DDR jedes Urteil eines Gerichts 
auf Antrag des Betroffenen der 
Überprüfung durch eine höhere 
Instanz unterliegt.
4. Alle Bürger sind vor dem Ge
setz gleich. Laut Verfassung hat 
jeder Bürger unabhängig von Na
tionalität, Rasse, Weltanschau
ung oder Religion die gleichen 
Rechte und Pflichten. Angriffe

Auf dem 7. Plenum des ZK der 
SED wurde auf 82 bedeutende 
Gesetze und Verordnungen ver
wiesen, die seit dem VIII. Partei
tag der SED neu erlassen, verän
dert oder ergänzt wurden.4 Diese 
Zahl hat sich seit Dezember so
gar auf 89 erhöht.5 Eine planmä
ßige Gesetzgebung wird weiter
hin zu den Säulen der Ausgestal
tung unseres sozialistischen 
Rechtsstaates gehören.
Die weitere Ausgestaltung des 
sozialistischen Rechtsstaates 
DDR geht im Gleichklang einher 
mit der Entfaltung der sozialisti
schen Demokratie. Was ist hier
für maßgebend? „Das Wesen un
seres sozialistischen Rechtsstaa

tes zeigt sich darin, daß die de
mokratisch beschlossenen Ge
setze für jedermann verbindlich 
sind und selbstverständlich auch 
der Staat m seiner Tätigkeit den 
von ihm geschaffenen Gesetzen 
und anderen Rechtsvorschriften 
unterworfen ist. Mehr noch: Die 
Staatsorgane, ebenso wie die 
Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen, sind verpflichtet, durch 
aktives Handeln die Verwirkli
chung der Rechte und gesetzlich 
geschützten Interessen der Bür
ger zu gewährleisten."6 
Der Akzent ist hier auf aktives 
Handeln gelegt. Mit anderen 
Worten heißt das, daß auch die 
jeweils konkreten Voraussetzun
gen im Arbeits- und Wohnbe-

gegen die sozialistische Ord
nung, das sozialistische Eigen
tum sowie gegen Gesundheit 
und Leben der Bürger werden 
konsequent geahndet.
5. Die sozialistische Rechtsord
nung ist durch die Gesetzgebung 
ständig zu vervollkommnen. Die 
sozialistischen Gesetze und Ver
ordnungen sollen für die Bürger 
verständlich und überschaubar 
sein. Der Text des Zivilgesetzbu
ches ist bereits in über zwei Mil
lionen Exemplaren verbreitet, 
und das Arbeitsgesetzbuch exi
stiert bereits in mehr als vier Mil
lionen Exepnplaren.

reich gegeben sein müssen, da
mit die Bürger ihr Mitbestim
mungsrecht nach Artikel 19 und 
21 der Verfassung realisieren 
können. Die Parteiorganisationen 
in den Staatsorganen und Betrie
ben tragen hierfür Mitverantwor
tung. In diesem Sinne sind bei 
den diesjährigen Kommunalwah
len die Möglichkeiten der Bürger 
bei der Auswahl und Aufstellung 
der Kandidaten erweitert wor
den. Das wurde verantwortungs
bewußt von vielen genutzt.
Auf der 7. Tagung des ZK der 
SED wurde als ein weiteres Ele
ment die Wechselwirkung von 
durchdachter Erweiterung der 
Rechte und Pflichten der Bürger 
und der Förderung ihrer demo
kratischen Mitwirkung betont. 
Bei den diesjährigen Kommunal
wahlen wurden gute Erfahrungen 
gesammelt bei der Erweiterung 
der Einflußnahme der Orts- und 
Wohnbezirksausschüsse der Na
tionalen Front auf die Aufstellung 
von Kandidaten. Allein die Wahr
nehmung dieser neuen Möglich
keit, Stellung zu den Kandidaten 
des Wahlkreises zu beziehen und 
eigene Vorschläge zu unterbrei
ten, hat sowohl ihr Interesse an 
der Zusammensetzung der künfti
gen Volksvertretung bedeutend 
erhöht als auch den Stellenwert 
der Abgeordneten im Wohnge
biet angehoben und von vornher
ein das Verhältnis zwischen Ab-

geördneten und Wählern enger 
gestaltet. Die Wohnparteiorgani- 
sationen waren in diesem Prozeß 
ein aktiver Partner.
Die Vervollkommnung der soziali
stischen Demokratie ist ohne Fe
stigung der Rechtsordnung un
denkbar. Dazu gehört sowohl der 
weitere Ausbau der Garantien 
der Rechtsverwirklichung als 
auch der Schutz der sozialisti
schen Staats- und Rechtsord
nung vor Angriffen jeglicher Art. 
Es ist unerläßlich, daß in der Ar
beit der Parteileitungen den Fra
gen des Geheimnisschutzes und 
der Wachsamkeit ständige Auf
merksamkeit gehört. Gerade in 
Zeiten des Dialogs mit allen an 
Frieden und Fortschritt interes
sierten Kräften, in unserem Be
mühen und ersten optimistisch 
stimmenden Ergebnissen im Frie
denskampf sowie der Betonung 
unserer Weltoffenheit darf impe
rialistischen Störversuchen keine 
Chance gegeben werden.
So wird durch die Politik der SED 
die sozialistische Rechtsordnung 
planmäßig ausgebaut und 
Rechtssicherheit gewährleistet, 
so dient das sozialistische Recht 
der Verwirklichung der Interes
sen der Werktätigen, dem Schutz 
unserer Republik, der Freiheit 
und Menschenwürde ihrer Bür
ger.
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